
Liebe Eltern, 

 

anbei die aktuelle Schulmail NRW zum Schulbetrieb nach dem Auslaufen der Corona-Verordnungen. 

 

Wir haben gemeinsam in den letzten Jahren viele Herausforderungen in diesem Zusammenhang 

gestemmt. Für Ihr Verständnis auch in vielen Extremsituationen und Ihre gute Zusammenarbeit und 

Unterstützung möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. 

 

Alles Gute weiterhin und herzliche Grüße 

Britta Slupina-Oellers und Sabine Schmitz 

 

 

 

Schule am Lousberg 

Saarstraße 66, 52062 Aachen 

Tel. 0241 - 49343 

Fax 0241 - 4093085 

ggs.am-lousberg@mail.aachen.de 

 

 

 

-------- Originalnachricht -------- 

Betreff: msb2301_2502 - Schulbetrieb nach Auslaufen der  

Corona-Verordnungen 

Datum: 25.01.2023 09:09 

Von: buergeranfragen-corona@msb.nrw.de 

An: 116440.dienst@schule.nrw.de 

 

>>>>>>>>>> Beginn einer Information des MSB NRW für die Schulen 

>>>>>>>>>  

 

An die 

Schulen in Nordrhein-Westfalen 

 

nachrichtlich an 

die Bezirksregierungen, Schulämter und Schulträger 

 

in Nordrhein-Westfalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

seit fast drei Jahren prägt der Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

unseren Alltag und insbesondere das Schulleben erheblich. Mit der 

Erarbeitung eines umfassenden Handlungskonzeptes Corona im Sommer 

letzten Jahres und der letzten Aktualisierung ist es uns gemeinsam 

gelungen, im Schulalltag gut durch den Herbst und den Winter zu kommen 

und allen am Schulleben Beteiligten einen verlässlichen Handlungsrahmen 

zu geben. Dieser Eindruck ist mir in zahlreichen Rückmeldungen 

bestätigt worden. Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

 

tel:024149343
tel:02414093085
mailto:ggs.am-lousberg@mail.aachen.de


Die aktuelle Situation ermöglicht es uns nun, verantwortlich einen 

großen Schritt wieder hin zu einer gelebten Normalität im Schulbereich 

zu gehen. Auch in anderen Lebensbereichen werden bisher geltende 

Einschränkungen in Kürze sukzessive aufgehoben, wie beispielsweise die 

bislang bestehende Maskenpflicht im Personennah- und -fernverkehr. 

 

Aktuell sind die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe und die Belegung 

von Intensivstationen stabil auf einem geringen Niveau und tendenziell 

eher sinkend. Die Immunisierung in der Bevölkerung - und damit auch 

unter Schülerinnen und Schülern sowie unter Lehrkräften - durch 

Impfungen und die Genesung nach einer Infektion liegt zudem auf einem 

hohen Niveau. 

 

Die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass die Menschen in 

unserem Land und insbesondere auch die Schulgemeinschaften sehr 

verantwortungsvoll gemeinsam handeln. 

 

Bis zum 31. Januar 2023 gelten die im Handlungskonzept Corona 

dargestellten Regelungen unverändert fort. Wesentliche Teile des 

Handlungskonzepts sind danach durch Änderungen der 

Coronaschutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen allerdings überholt oder 

bedürfen einer aktualisierten und angepassten Bewertung hin zu einem 

„normalen" Schulalltag, für den die bekannten Regeln des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes, des Mutterschutzes für die Beschäftigten und des 

Gesundheitsrechts der Schülerinnen und Schüler gelten. Die 

entsprechenden Änderungen in Nordrhein-Westfalen korrespondieren mit 

vergleichbaren Anpassungen der Coronaschutzregeln fast in allen anderen 

Bundesländern. 

 

In Absprache mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

sind ab dem 1. Februar 2023 folgende Punkte von besonderer Bedeutung: 

 

1. Auslaufen der Corona-Verordnungen 

 

Die derzeit für den Schulbereich relevanten Verordnungen des 

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales - zum einen die 

Corona-Test-und-Quarantäneverordnung (CoronaTestQuarantäneVO) sowie 

zum anderen die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) - werden mit Ablauf 

des 31. Januar 2023 auslaufen. 

 

Die CoronaSchVO wird mit wenigen Vorschriften fortgeführt; für den 

Schulbereich wird es keine Sonderregelungen mehr geben. Die rechtliche 

Grundlage zum anlassbezogenen Testen in der Schule fällt ebenfalls 

ersatzlos weg. 

 

Für die CoronaTestQuarantäneVO wird es keine Nachfolgeregelung geben; 

das bedeutet, dass insbesondere die bisherige 5-tägige 

Isolationspflicht entfallen wird. Stattdessen wird ab dem 1. Februar 

2023 eine „dringende Empfehlung" zum Tragen einer Maske ausgesprochen. 

Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher 

auch zu Hause bleiben. 

 

(Hinweis: Besondere Regelungen für positiv getestete Personen wird es 



nur noch für Bereiche mit besonders vulnerablen Personen geben (z.B. 

Krankenhäuser etc.); die Regelungen werden künftig in die CoronaSchVO 

integriert.) 

 

2. Wegfall von Testungen/Bestell-Portal 

 

Mit dem Wegfall der Regelungen zu anlassbezogenen Testungen in Schulen 

und dem Ende der Isolationspflicht besteht kein Grund mehr, das 

bisherige Testregime aufrechtzuerhalten. Entsprechend entfällt auch die 

verpflichtende (Selbst-)Testung bei Symptomen und es wird verstärkt auf 

Eigenverantwortung und Freiwilligkeit gesetzt. Wenn Eltern oder 

Schülerinnen und Schüler es zur Abklärung ihres eigenen 

Infektionsstatus bzw. des Infektionsstatus ihrer Kinder wünschen, einen 

Selbsttest vorzunehmen, können sie hierfür aber weiterhin die von den 

Schulen ausgegebenen Tests nutzen. Allerdings wird die Ausgabe der 

Testungen der deutlich geringeren Relevanz der Testungen angepasst: Mit 

dem Auslaufen der vorgenannten Regelungen reduzieren wir mit Ablauf des 

31. Januar 2023 die seit Schuljahresbeginn erfolgte regelmäßige 

monatliche Ausgabe von fünf Selbsttests pro Schülerin und Schüler, 

Lehrkraft und weiterem schulischem Personal. Übergangsweise besteht 

für Schulen noch die Möglichkeit, Schnelltests in reduziertem Umfang 

zu bestellen. 

 

Am Freitag, den 10. Februar 2023, können letztmalig Schnelltests von 

Seiten der Schulen bestellt werden. Danach wird das Bestell-Portal 

geschlossen. An den Schulen dann noch vorhandene Schnelltests können 

auf Anfrage und anlassbezogen auch nach diesem Zeitpunkt weiterhin an 

die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das weitere schulische 

Personal ausgegeben und von diesen Personen verwendet werden. 

 

3. Maskentragen in der Schule 

 

In Schulen kann weiterhin freiwillig zum Eigenschutz oder zum Schutz 

anderer eine Maske getragen werden. Selbstverständlich wird niemand 

wegen des Tragens einer Schutzmaske diskriminiert; Lehrkräfte sowie 

Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Eltern) entscheiden 

eigenverantwortlich, ob eine Maske getragen wird oder nicht. 

 

Grundsätzlich wird nach Wegfall der Isolationspflicht mit Ablauf des 

31. Januar 2023 jedoch positiv getesteten Personen, die nicht krank 

zuhause bleiben, dringend empfohlen, für einen Zeitraum von fünf Tagen 

nach Vornahme des zugrundeliegenden Tests, in Innenräumen außerhalb 

der eigenen Häuslichkeit mindestens eine medizinische Maske (sog. 

OP-Maske) zu tragen (§ 3 Absatz 3 CoronaSchVO, in der ab dem 1. Februar 

2023 geltenden Fassung). Die Empfehlung gilt nicht für Kinder vor 

Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie für Personen, die aus 

medizinischen oder sonstigen vergleichbaren wichtigen Gründen keine 

Maske tragen können. 

 

4. Hygieneregelungen 

 

An den Schulen gelten die allgemeingültigen Hygieneregeln 

(Infektionsschutz | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) [1]). Die 



bewährte Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen und 

-desinfektion sowie die aktuellen Hinweise zum Lüften gehören zu einem 

normalen Schulalltag. (Lüftung, Raumluftfiltergeräte und 

CO2-Messgeräte | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) [2]). 

 

5. Schulischer Unterricht 

 

Präsenzunterricht ist für die Schülerinnen und Schüler von 

besonderer Bedeutung und hat daher weiterhin oberste Priorität. 

 

Distanzunterricht kommt ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn der 

Unterricht in Präsenz aufgrund eines epidemischen Infektionsgeschehens 

nicht oder nicht vollständig erteilt werden und dies auch nicht durch 

Vertretungsunterricht kompensiert werden kann. 

 

Die Voraussetzungen zur Einrichtung von Distanzunterricht sind in der 

Distanzunterrichtsverordnung vom 14. November 2022 (GV. NRW. Ausgabe 

2022 Nr. 43 vom 6.12.2022 Seite 991 bis 1012 | RECHT.NRW.DE [3]) 

geregelt. Ergänzende Hinweise zum Distanzunterricht, insbesondere zu 

organisatorischen sowie pädagogisch-didaktischen Fragen, finden Sie im 

Bildungsportal unter: 

 

https://www.schulministerium.nrw/distanzunterricht [4] 

 

 

6. Im Krankheitsfall 

 

Sicherlich kann es auch aktuell zu Erkrankungen und Symptomen kommen, 

die eine Teilnahme am Unterricht für einige Tage unmöglich machen. Es 

gilt weiterhin der Grundsatz: Wer krank ist, sollte nicht die Schule 

besuchen. Das gilt für alle am Schulleben Beteiligten. Eltern 

entschuldigen, wie bisher auch, ihre Kinder vom Schulbesuch. 

 

Nur bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen 

Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches 

Attest verlangen (§ 43 Absatz 2 SchulG). Dies hat das Ministerium für 

Schule und Bildung erst kürzlich noch einmal klargestellt. 

 

Für einen guten und verantwortungsvollen Umgang miteinander empfiehlt 

es sich, die bewährten Hygienemaßnahmen weiter fortzuführen, um so 

dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken durch 

Infektionskrankheiten (insbesondere auch durch Corona) in den Schulen 

weiterhin möglichst gering bleiben. In unserer Gesellschaft und somit 

auch in unseren Schulen kommt daher dem eigenverantwortlichen Verhalten 

der einzelnen Person und somit auch Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer und allen Beteiligten weiterhin eine besondere 

Bedeutung zu. Wir werden gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium die 

Entwicklungen weiter aufmerksam verfolgen und sind für den Fall einer 

sich wieder verändernden Gesamtlage jederzeit in der Lage, 

entsprechende Unterstützung und Handlungsempfehlungen zu geben. 

 

Der nun gewählte Schritt hin zu einer gelebten Normalität im 

Schulalltag ist vor dem Hintergrund der medizinischen und 

https://www.schulministerium.nrw/distanzunterricht


gesellschaftlichen Entwicklungen konsequent und trägt für alle am 

Schulleben Beteiligten zu einem verantwortungsvollen Schulalltag bei. 

 

Ich bitte Sie, die beigefügten Briefe an die Eltern und volljährigen 

Schülerinnen und Schüler in geeigneter Weise weiterzuleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Urban Mauer 

 

 

 

Links: 

------ 

[1] https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz 

 

[2]  

https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-messgeraete 

 

[3]  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20721&ver=8&val=20721&sg=0

&menu=0&vd_back=N 

 

[4] https://www.schulministerium.nrw/distanzunterricht 
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